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(54) Nickel-Basis-Gussbauteil mit einem Ausgleichskörper und Verfahren zum Herstellen des 
Nickel-Basis-Gussbauteils

(57) Ein Nickel-Basis-Gussbauteil weist einen Aus-
gleichskörper (3, 4, 5) auf, der in das Gussbauteil (1)
eingegossen ist und dadurch einen in dem Nickel-Basis-
Material (1) ausgebildeten Hohlraum (2) ausfüllt, wobei
der Ausgleichskörper (3, 4, 5) von dem ihn umgebenden
Nickel-Basis-Material derart komprimiert ist, dass nach

Abkühlen des Gussbauteils (1) bei dessen Herstellung
durch Gießen der Ausgleichskörper (3, 4, 5) einem
Schrumpfen des ihn umgebenden Nickel-Basis-Materi-
als nachgegeben hat, wodurch die Bildung von Rissen
in dem Nickel-Basis-Material hervorgerufen, durch das
Schrumpfen, unterbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Nickel-Basis-
Gussbauteil und ein Verfahren zum Herstellen eines Nik-
kel-Basis-Gussbauteils, wobei das Nickel-Basis-
Gussbauteil insbesondere ein Dampfturbinengehäuse
ist.
[0002] Dampfturbinen werden beispielsweise in
Dampfkraftwerken bei Frischdampftemperaturen bis zu
620°C und bis zu einer Wellenleistung von 1000 MW
eingesetzt. Es ist erstrebenswert zur Wirkungsgradstei-
gerung des Dampfkraftwerks die Frischdampftempera-
tur möglichst hoch zu wählen, wobei die Frischdampf-
temperatur bis zu 720°C angestrebt wird. Insbesondere
Bereiche des Gehäuses der Dampfturbine sind mit dem
Frischdampf in Berührkontakt, so dass hierfür der Ein-
satz von Nickel-Basis-Werkstoffen aus Festigkeitsgrün-
den notwendig ist. Betroffen hiervon sind insbesondere
das Hochdruckinnengehäuse, das Mitteldruckinnenge-
häuse und Ventile der Dampfturbine. Außerdem haben
die Komponenten der Dampfturbine bis zu einem Lei-
stungsbereich von 1000 MW ein derart hohes Gewicht,
dass die Grenzen der Herstellbarkeit und der Handhab-
barkeit zumindest teilweise überschritten sein können.
Der Einsatz der Nickel-Basis-Legierungen für die Kom-
ponenten der Dampfturbine führt zu hohen Herstellungs-
kosten, wobei die Herstellungszeiten dieser Komponen-
ten lang sind. Außerdem ist die spanende Bearbeitung
der Komponenten, wie beispielsweise Fräsen, Räumen
oder Bohren, aufgrund des Materials aus den Nickel-Ba-
sis-Legierungen kompliziert und aufwendig.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es ein Nickel-Basis-
Gussbauteil zu schaffen, das einfacher herstellbar durch
ein entsprechendes Verfahren zum Herstellen dieses
Nickel-Basis-Gussbauteils.
[0004] Das erfindungsgemäße Nickel-Basis-
Gussbauteil weist einen Ausgleichskörper auf, der in das
Gussbauteil eingegossen ist und dadurch einen in dem
Nickel-Basis-Material ausgebildeten Hohlraum aushüllt,
wobei der Ausgleichskörper von dem ihn umgebenden
Nickel-Basis-Material derart komprimiert ist, dass nach
Abkühlen des Gussbauteils bei dessen Herstellung
durch Gießen der Ausgleichskörper einem Schrumpfen
des ihn umgebenden Nickel-Basis-Materials nachgege-
ben hat, wodurch die Bildung von Rissen in dem Nickel-
Basis-Material, hervorgerufen durch das Schrumpfen,
unterbunden ist.
[0005] Bevorzugt ist der Ausgleichskörper derart ge-
bildet, dass er vor dem Schrumpfen ein Hohlkörper ist,
der nach dem Schrumpfen in sich zusammengefallen
und dadurch zerstört ist. Ferner ist es bevorzugt, dass
der Ausgleichskörper als ein Vollkörper ausgebildet ist,
dessen Material vor dem Gießen eine mindestens derart
hohe Porosität hat, dass durch das Schrumpfen die Po-
ren in dem Material des Vollkörpers zusammengedrückt
sind. Bevorzugt ist es, dass das Material des Ausgleichs-
körpers Keramik ist.
[0006] Alternativ ist es bevorzugt, dass der Aus-

gleichskörper als ein Hohlkörper ausgebildet ist, der von
einer Teilfuge geschlitzt ist, an der der Hohlkörper nach
dem Schrumpfen sich überlappt. Außerdem ist es als
eine Alternative bevorzugt, dass der Ausgleichskörper
als ein Hohlkörper gebildet ist, der von mindestens zwei
Schalenelementen zusammengesetzt ist, wobei die
Schalenelemente nach dem Schrumpfen an ihren Rän-
dern sich überlappend aneinander liegen. Ferner alter-
nativ ist es bevorzugt, dass der Ausgleichskörper mit ei-
ner Gitterstruktur gebildet ist, die die Außenoberfläche
des Ausgleichskörpers definiert, die geschlossen ist. Be-
vorzugtermaßen ist das Material des Ausgleichskörpers
hierbei Stahl.
[0007] Der Ausgleichskörper ist ferner bevorzugt mit
einer Trennschicht überzogen, mit der es unterbunden
ist, dass der Ausgleichskörper an das ihn umgebende
Nickel-Basis-Material angebunden ist. Das Nickel-Basis-
Material weist bevorzugt eine Mischkristall härtende Le-
gierung auf.
[0008] Bevorzugtermaßen ist das Nickel-Basis-
Gussbauteil ein Dampfturbinengehäuse. Dabei ist es be-
vorzugt, dass der Hohlraum ein in dem Nickel-Basis-
Gussbauteil vorgesehener Kanal und/oder eine in dem
Nickel-Basis-Gussbauteil vorgesehene Hinterschnei-
dung ist.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen eines Nickel-Basis-Gussbauteils weist die Schrit-
te auf: Gießen des Nickel-Basis-Gussbauteils unter Ein-
legen des Ausgleichskörpers; Abkühlen des Nickel-Ba-
sis-Gussbauteils; Entfernen des Ausgleichskörpers aus
dem Nickel-Basis-Gussbauteil. Bevorzugt wird der Aus-
gleichskörper bei einer Nachbearbeitung des Nickel-Ba-
sis-Gussbauteils aus diesem entfernt.
[0010] Somit wird in dem Nickel-Basis-Gussbauteil der
Ausgleichskörper eingegossen, wodurch von dem Aus-
gleichskörper ein Hohlraum definiert ist. Der Ausgleichs-
körper wird durch den Schrumpfvorgang beim Erstarren
des Nickel-Basis-Materials verformt oder zerstört und
kann dadurch leicht entfernt werden. Somit ist beim
Schrumpfvorgang eine Rissbildung im Nickel-Basis-
Gussbauteil unterbunden. Erfindungsgemäß ist der Aus-
gleichskörper mit einer stärkeren Verformbarkeit ausge-
stattet wie das Nickel-Basis-Material, indem der Aus-
gleichskörper mit einer gezielten Schwächung seiner
Struktur versehen ist. Dadurch, dass mit dem Aus-
gleichskörper der Hohlraum in dem Nickel-Basis-
Gussbauteil geschaffen wird, ist das Schmelzengewicht
für das Nickel-Basis-Gussbauteil vorteilhaft reduziert.
Ferner können mit dem Nickel-Basis-Gussbauteil kom-
plizierte konstruktive Ausführungen realisiert werden, die
über eine Bearbeitung eines Vollgussstücks nicht um-
setzbar wären. Die Mischkristall härtende Legierung hat
den Vorteil, dass bei einer nachträglichen Wärmebe-
handlung des Nickel-Basis-Gussbauteils sich keine ge-
fügebedingten oder ausscheidungsbedingten Spannun-
gen an kritischen Radien, Hohlräumen oder Übergängen
einstellen. Dadurch ist eine Rissbildung in dem Nickel-
Basis-Gussbauteil unterbunden.
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[0011] Durch die erfindungsgemäß definierte Erzeu-
gung von dem Hohlraum in dem Nickel-Basis-Gussbau-
teil durch Eingießen des Ausgleichskörpers unter Be-
rücksichtigung des Schrumpfverhaltens des Nickel-Ba-
sis-Materials kann die Rissbildung in dem Nickel-Basis-
Gussbauteil unterbunden werden. Ist der Ausgleichskör-
per mit der Trennschicht versehen, so ist eine Anbindung
des Ausgleichskörpers an das Nickel-Basis-Material un-
terbunden, wobei der Ausgleichskörper im Rahmen einer
Nachbearbeitung des Nickel-Basis-Gussbauteils ent-
fernt werden kann.
[0012] Das erfindungsgemäße Nickel-Basis-
Gussbauteil kann vorteilhaft eine komplizierte geometri-
sche Form haben, wobei die Festigkeit des Nickel-Basis-
Gussbauteils dadurch nicht beeinträchtigt ist. Außerdem
ist die Bearbeitungszeit des Nickel-Basis-Gussbauteils
verringert und dessen Gewicht durch das Vorsehen des
Hohlraums reduziert. Dadurch sind tendenziell größere
Nickel-Basis-Gussbauteile bei gleichem Materialeinsatz
wie ohne Hohlraumausbildung herstellbar.
[0013] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des erfindungsgemäßen Nickel-Basis-
Gussbauteils anhand der beigefügten schematischen
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Ausschnitt
eines Dampfturbinengehäuses, und

Fig. 2 bis 5 Querschnitte von Ausgleichskörpern.

[0014] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist ein Dampftur-
binengehäuse 1 einen Hohlraum 2 auf. Der Hohlraum 2
wird von einem Ausgleichskörper 3 ausgefüllt. Gemäß
Fig. 2 ist der Ausgleichskörper 3 ein Keramikkörper 4,
der als ein Vollkörper ausgebildet ist, dessen Material
vor dem Gießen des Dampfturbinengehäuses 1 minde-
stens eine derart hohe Porosität hat, dass durch das
Schrumpfen des Keramikkörpers 4 in dem Hohlraum 2
die Poren des Keramikkörpers 4 zusammengedrückt
sind. In Fig. 3 ist der Ausgleichskörper 3 als ein Stahl-
körper 5 gezeigt, der als ein Hohlkörper 6 ausgebildet
ist. Die Außenoberfläche des Hohlkörpers 6 ist mit einer
Trennschicht 7 versehen, mit der es unterbunden ist,
dass der Hohlkörper 6 in dem Hohlraum 2 angebunden
ist.
[0015] In Fig. 4 ist eine erste Ausführungsform des
Hohlkörpers 6 gezeigt, wobei der Hohlkörper 6 als ein
Zylinder ausgebildet ist. Der Hohlkörper 6 ist mit einem
Schlitz versehen, der in Längsrichtung des Hohlkörpers
6 sich erstreckt, wobei an dem Schlitz 8 der Hohlkörper
6 eine erste Lasche 9 und eine zweite Lasche 10 auf-
weist, wobei, wenn der Hohlkörper 6 in Radialrichtung
zusammengedrückt ist, die erste Lasche 9 und die zweite
Lasche 10 einander überlappend angeordnet sind. In Fig.
5 ist eine zweite Ausführungsform des Hohlkörpers 6 ge-
zeigt, der aus zwei halbzylindrischen Schalenelementen
11, 12 gebildet ist. In Längsrichtung des Hohlkörpers 6
weisen die Schalenelemente 11, 12 jeweils einen Rand

13 auf, wobei die Ränder 13 der Schalenelemente 11,
12 radial zueinander so versetzt sind, dass die Ränder
13 des zweiten Schalenelements 12 radial innerhalb der
Ränder 13 des ersten Schalenelements 11 angeordnet
sind. Beim radialen Zusammendrücken des Hohlkörpers
6 gleiten die Ränder 13 des ersten Schalenelements 11
an den Rändern 13 des zweiten Schalenelements 12 in
Umfangsrichtung des Hohlkörpers 6 aneinander, wo-
durch die radiale Erstreckung des Hohlkörpers 6 redu-
ziert wird.

Patentansprüche

1. Nickel-Basis-Gussbauteil mit einem Ausgleichskör-
per (3, 4, 5), der in das Gussbauteil (1) eingegossen
ist und dadurch einen in dem Nickel-Basis-Material
(1) ausgebildeten Hohlraum (2) ausfüllt,
wobei der Ausgleichskörper (3, 4, 5) von dem ihn
umgebenden Nickel-Basis-Material derart kompri-
miert ist, dass nach Abkühlen des Gussbauteils (1)
bei dessen Herstellung durch Gießen der Aus-
gleichskörper (3, 4, 5) einem Schrumpfen des ihn
umgebenden Nickel-Basis-Materials nachgegeben
hat, wodurch die Bildung von Rissen in dem Nickel-
Basis-Material hervorgerufen, durch das Schrump-
fen, unterbunden ist.

2. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 1,
wobei der Ausgleichskörper (3) derart gebildet ist,
dass er vor dem Schrumpfen ein Hohlkörper ist, der
nach dem Schrumpfen in sich zusammengefallen
und dadurch zerstört ist.

3. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei der Ausgleichskörper (3) als ein Vollkörper
ausgebildet ist, dessen Material vor dem Gießen ei-
ne mindestens derart hohe Porosität hat, dass durch
das Schrumpfen die Poren in dem Material des Voll-
körpers zusammengedrückt sind.

4. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 2 oder 3,
wobei das Material des Ausgleichskörpers (4) Kera-
mik ist.

5. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 1,
wobei der Ausgleichskörper (3) als ein Hohlkörper
(6) gebildet ist, der von einer Teilfuge (8) geschlitzt
ist, an der der Hohlkörper (6) nach dem Schrumpfen
sich überlappt.

6. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 1,
wobei der Ausgleichskörper (3) als ein Hohlkörper
(6) gebildet ist, der von mindestens zwei Schalen-
elementen (11, 12) zusammen gesetzt ist,
wobei die Schalenelemente (11, 12) nach dem
Schrumpfen an ihren Rädern (13) sich überlappend
aneinander liegen.
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7. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 1,
wobei der Ausgleichskörper (3) mit einer Gitterstruk-
tur gebildet ist, die die Außenoberfläche des Aus-
gleichskörpers (3) definiert, die geschlossen ist.

8. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß einem der Ansprü-
che 5 bis 7,
wobei das Material des Ausgleichskörpers (5) Stahl
ist.

9. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
wobei der Ausgleichskörper (3, 4, 5) mit einer Trenn-
schicht (7) überzogen ist, mit der es unterbunden ist,
dass der Ausgleichskörper (3, 4, 5) an das ihn um-
gebende Nickel-Basis-Material angebunden ist.

10. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
wobei das Nickel-Basis-Material eine Mischkristall
härtende Legierung aufweist.

11. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
wobei das Nickel-Basis-Gussbauteil ein Dampftur-
binengehäuse (1) ist.

12. Nickel-Basis-Gussbauteil gemäß Anspruch 11,
wobei der Hohlraum (2) ein in dem Nickel-Basis-
Gussbauteil (1) vorgesehener Kanal und/oder eine
in dem Nickel-Basis-Gussbauteil (1) vorgesehene
Hinterschneidung ist.

13. Verfahren zum Herstellen eines Nickel-Basis-
Gussbauteils,
mit den Schritten:

Gießen des Nickel-Basis-Gussbauteils (1) unter
Einlegen eines Ausgleichskörpers (3, 4, 5) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 12;
Abkühlen des Nickel-Basis-Gussbauteils (1);
Entfernen des Ausgleichskörpers (3, 4, 5) aus
dem Nickel-Basis-Gussbauteil (1).

14. Verfahren gemäß Anspruch 13,
wobei der Ausgleichskörpers (3, 4, 5) bei einer Nach-
bearbeitung des Nickel-Basis-Gussbauteils (1) aus
diesem entfernt wird.
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